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Publ.-Nr: 00.003.365

Stelle: Stadt Brugg

Rubrik: Gemeinden / Beschlüsse

Veröffentlicht: 29.11.2019

Beschlüsse der Einwohnerratssitzungen vom 15. und 22. 

November 2019

Der Einwohnerrat hat an seinen Sitzungen vom 15. November 2019 und 22. November 2019 

folgende Beschlüsse gefasst:

 

Der Einwohnerrat genehmigt die Revision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland mit Bau- und 

Nutzungsordnung, Bauzonen- und Kulturlandplan (NuPla) mit Ausnahme der genehmigten 

Teilrückweisungsanträge:

 

§ 7 und § 85 Abs. 2 Hochhäuser

§ 16 Abs. 5 Zone Campus

§ 23 Abs. 1 Arbeitszone I

§ 23 Abs. 4 Arbeitszone I

§ 24 Abs. 1 Arbeitszone II

§ 24 Abs. 4 Arbeitszone II

§ 42 Abs. 1 und 2 Auenschutzpark

§ 58 Neuer Absatz Anordnung Parkierung

§ 59 Abs. 1 Autoarme und autofreie Nutzungen

§ 60 Abs. 1 Abstellplätze für Zweiradfahrzeuge

§ 69 Abs. 1 Aussenraumgestaltung

§ 70 Einfriedungen, Lärmschutzwände, Stützmauern

§ 74 Neuer Absatz Ausnützungsziffer

 

BNO Anhang II:

Ergänzung Bauten unter kommunalem Schutz gemäss § 45 BNO (BRU908 Fröhlich-

Scheune, BRU909 Villa Friedheim, BRU924 Bahnhofstrasse 20/22, BRU934 «Ammemähli», 

BRU937 Villa Stapferstrasse 32, BRU939 Villa Paradiesstrasse 5 und ehemaliges 

Maschinenhaus des städtischen Elektrizitätswerks im Freudenstein)
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Bauzonen- und Kulturlandplan:

Zeughaus 1, Teile der Parzelle 125 in der Bauzone

Schaffen einer Zone für Fahrende für die Realisierung eines Standplatzes

Parzellen Nr. 4092 und 5514

Hochhausstandorte mit Richthöhen

 

Und in direkter Änderung von BNO Anhang II, Naturobjekte gemäss § 44 BNO, Einzelbäume auf 

dem Platz vor der Stadtkirche.

 

Die aktualisierten Fassungen der Bau- und Nutzungsordnung und des Bauzonen- und 

Kulturlandplans sind bei der Abteilung Planung und Bau zu den Bürozeiten einsehbar und auf der 

Webseite www.raumbruggwindisch.ch aufgeschaltet.

 

Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit Veröffentlichung von einem Zehntel der 

Stimmberechtigten das Referendum ergriffen werden.

Ablauf der Referendumsfrist: 30. Dezember 2019
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